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L’adoption de l’article 43 du Code pénal fédéral2 est une garantie qui arrive 
très à propos, et qui servira, je l’espère, de frein à la mauvaise presse.

Je n’ai pas dissimulé à M. Drouyn de Lhuys qu’en général les Suisses aimaient 
mieux l’Autriche sur le lac de Constance que sur le lac Majeur; je lui ai rappelé que 
cependant, en 1848, ils n ’avaient pas hésité à sacrifier leurs sympathies au main
tien de la neutralité; je lui ai dit que l’Autriche oubliait trop que si, à cette époque, 
la Suisse eût envoyé seulement 10000 hommes en Italie, l’armée française y 
entrait aussi, et que l’issue eût probablement été toute différente; qu’une pareille 
situation pouvant se reproduire, il serait de bonne politique de la part de l’A u
triche de ne pas mettre nos intérêts d’accord avec nos sympathies, etc.

La politique intérieure étant au grand calme, on s’occupe d ’autant plus ici des 
questions extérieures et notamment de celle du Tessin, dont la solution peut 
encore être entravée par la déplorable tentative d ’assassinat sur l’Empereur. On 
dit sa blessure peu dangereuse; mais comme on n ’a que des dépêches télégraphi
ques, il convient d ’attendre la confirmation; à cette occasion, je suis allé déposer 
ma carte chez le ministre d ’Autriche.

J ’apprends que les banquiers intéressés dans les chemins de fer de la Suisse ne 
voient pas sans inquiétude les assemblées populaires dont le canton de Vaud a pris 
l’initiative. Il faut espérer que cet excès d ’ardeur se calmera avec les élections.

2. Code pénal fédéral du 4 février 1853: L’outrage ou les mauvais traitements exercés envers le 
représentant d’une puissance étrangère accrédité auprès de la Confédération sont punis de deux 
ans au plus d’emprisonnement et d’une amende qui peut s’élever à 2000 francs (RO, III, p. 348).
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Le Conseil fédéral 
au Ministère des Affaires étrangères d ’Autriche à Vienne

Minute
N  Bern, 2. März 1853

Durch verehrliche Note der k.k. österreichischen Gesandtschaft in der 
Schweiz vom 19. Hornung1 hat der schweizerische Bundesrath die offizielle 
Anzeige von der Ausweisung sämmtlicher Angehörigen des Kantons Tessin aus 
der Lombardie erhalten. Derselbe wollte vorerst den Bericht des nach dem Kan
ton Tessin abgeordneten Kommissärs abwarten, um über die Vollziehung dieser 
so auffallenden Massregel, so wie über die Mittel, die zur Hebung des eingetrete
nen Missverständnisses geeignet sein könnten, nähere Aufschlüsse sich zu ver-

1. E 2/353, publiée dans FF 1853,1, p. 473—474.

dodis.ch/41165dodis.ch/41165

http://dodis.ch/41165
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/41165


350 2 MARS 1853

schaffen, und er gibt sich nunmehr die Ehre, seine Erwiderung einem k.k. Mini
sterium der auswärtigen Angelegenheiten zustellen zu lassen.

Der schweizerische Bundesrath hat in seinen Antworten vom 3. Jänner und 
vom 7. Hornung2 nachgewiesen u.s.w., dass die Regierung des Kantons Tessin die 
Entfernung einiger Kapuzinermönche, die als Glieder einer mit öffentlichen 
Funktionen betrauten Korporation unter spezieller Aufsicht des Staates stehen, 
keineswegs nach blosser Willkür, sondern auf Grund ihrer verderblichen Wirk
samkeit und ihrer staatsfeindlichen Tendenzen angeordnet und dadurch nur ein 
Recht ausgeübt hat, das von einer kaiserlichen Regierung in der Lombardie in 
zahlreichen Fällen schon oft an Tessinern und ändern Schweizern geltend 
gemacht worden ist. Nach diesen Erörterungen und nachdem die Regierung des 
Kantons Tessin, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu seyn, und ohne Vermögen 
von den Ausgewiesenen bezogen zu haben, auf Verwendung des Bundesrathes 
hin sich selbst herbeigelassen hat, den Betreffenden eine angemessene Pension 
für drei Jahre zuzusichern3, während in einem analogen Falle gesezlich mehr nicht 
als ein Viaticum gleich einer Pension von drei Monaten verheissen worden war, 
glaubte der Bundesrath sich der Erwartung hingeben zu dürfen, dass eine k.k. 
Regierung sich überzeugen werde, der Kanton Tessin habe den Forderungen der 
Billigkeit ein volles Genüge geleistet. Der waltende Anstand konnte nur noch das 
Mehr oder Weniger einer Geldentschädigung beschlagen.

Wegen eines solchen, im Grunde sehr unerheblichen Zwiespaltes, verschmäht 
es eine kaiserliche Regierung, die Unterhandlungen auf gütlichem Wege fortzu- 
sezen, oder die Reklamanten zunächst an den Richter zu weisen. Sie ergreift das 
Mittel der gehässigsten Repressalie. Sie entreisst viele Tausende, die an dem Vor
gefallenen keine Schuld tragen, die auf den Schutz einer humanen Regierung ver
trauten, aus ihren Geschäftsverbindungen heraus, schikt sie aus dem Lande, wo 
sie ihren Broderwerb zu finden gewohnt waren, weg, ohne irgend eine Rüksicht 
auf Lage, Alter und Geschlecht der Schuldlosen, und weist sie, grossen Theils 
aller Subsistenzmittel entblösst, einem Kanton zu, dem ohnehin aller Verkehr mit 
dem benachbarten Staate untersagt und die Zufuhr der nothwendigsten Nah
rungsmittel abgeschnitten worden ist, was dem Bundesrathe Veranlassung zu 
einer besonderen Reklamation, d.d. 22. Februar l.J.4 gegeben hat. Diese uner
hörte Massregel, die sich mit den sonst bewiesenen humanen Gesinnungen einer 
kaiserlichen Regierung kaum vereinbaren lässt, überschreitet in so auffallender 
Weise jedes Mass von Recht und Billigkeit, dass hierin nicht mehr eine einfache 
Repressalie, sondern ein nicht nur gegen den Kanton Tessin, sondern gegen die 
ganze Eidgenossenschaft gerichteter feindseliger Akt erkannt werden muss. Der 
Bundesrath muss sein tiefes Bedauern darüber aussprechen, dass durch solche 
feindselige Massnahmen das früher bestandene gute Einvernehmen zwischen 
zwei befreundeten Staaten gestört und in der ganzen Eidgenossenschaft ein Miss
trauen gepflanzt worden ist, das um so tiefere Wurzeln fassen und um so empfind
licher zum Nachtheil der beiderseitigen Bevölkerungen sich äussern muss, je län
ger der anormale Zustand fortdauern wird. Um so entschiedener muss der

2. Cf. Nos 154 et 158.
3. Cf. la lettre du Conseil d ’Etat du Tessin au Conseil fédéral du 2 février 1853 (E 2/353).
4. Cf. N° 164.
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schweizerische Bundesrath die baldige Wiederherstellung der früher bestande
nen Verhältnisse verlangen und jede Verantwortlichkeit für allfällig weitere 
nachtheilige Verwikelungen von sich ablehnen.5

5. Publiée dans FF 1 8 5 3 ,1, p. 4 7 5 —477.

167
E 2 /3 5 4

Le Commissaire fédéral dans le Canton du Tessin, E. Bourgeois-Doxat, 
au Président de la Confédération, W. N aeff

R N° 33 Lugano, 3. März 1853

Ich habe mir bisher alle Mühe gegeben zu untersuchen, in welcher Beziehung 
sowohl die Bevölkerung von Tessin als insbesondere dessen Regierung zu den 
jüngsten Ereignissen in der Lombardie gestanden haben möchte, und ob und 
inwiefern den tessinischen Behörden Handlungen oder Unterlassungen zur Last 
gelegt werden könnten, welche den Vorwurf der Vernachlässigung der interna
tionalen Pflichten oder gar der Betheiligung an den fraglichen Vorgängen — wie 
es von Seite Österreichs gemacht werden will — zu begründen vermöchten. 
Allein, soweit ich m it meiner Untersuchung gediehen bin, habe ich bis zur Stunde 
noch nichts entdecken können, was einen solchen Vorwurf auch nur von ferne 
rechtfertigen könnte; vielmehr scheint die tessinische Regierung wirklich im vor
liegenden Fall alles, was unter Umständen möglich war, gethan zu haben, um ihre 
internationalen Verpflichtungen zu erfüllen, und wenn die österreichischen Blät
ter sogar zu behaupten wagen, dass die Aufstellung von tessinischen Truppen zur 
Unterstützung der Revolution stattgefunden habe, so ergiebt sich gegentheils auf 
unzweifelhafte Weise, dass diese Truppenaufstellung zur Aufrechterhaltung der 
Ordnung und zur Verhütung einer Betheiligung vom Tessin aus angeordnet wor
den. Ebensowenig habe ich aber auch in Erfahrung gebracht, dass eine solche 
Betheiligung von Seite der tessinischen Bevölkerung stattgefunden habe, viel
mehr ergiebt sich aus allem, dass diese sich vollkommen ruhig verhalten, und den 
allerdings versuchten Verführungen widerstanden ist.

Wenn ich dieses, als das Ergebnis meiner bisherigen Nachforschungen, erkläre 
und hoffe, dass es sich auch durch meine fernem Untersuchungen bestätigen 
werde, so glaube ich dagegen, Sie jetzt schon auf einen Umstand aufmerksam 
machen zu sollen, der bei Beurtheilung der obschwebenden Frage nicht ausser 
Acht gelassen werden darf, mehr aber noch für die Zukunft von Wichtigkeit ist, 
sofern der Kanton Tessin und die Schweiz gegen die Wiederkehr solcher ernster 
Verwicklungen geschützt werden soll. Ich meine die Fremdenpolizei, die im All
gemeinen, abgesehen selbst von der Überwachung politischer Flüchtlinge, im 
Kanton Tessin sehr nachlässig gehandhabt wird.
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